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Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr

Kehrbezirksausschreibung

(Nr. 22.2-2206.00-18/20)

Die Regierung von Unterfranken schreibt zum 01.04.2021 (Be-
stellungstermin) gemäß Schornsteinfeger-Handwerksgesetz 
(SchfHwG) die Tätigkeit als bevollmächtigte Bezirksschorn-
steinfegerin / bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger für fol-
genden Bezirk aus:

Würzburg-Stadt 11

Der Bezirk Würzburg-Stadt 11 besteht aus Teilbereichen der 
Stadtteile Sanderau und Heidingsfeld der Stadt Würzburg.

Die Bestellung zur/zum bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfeger/-in für den ausgeschriebenen Bezirk ist längstens auf 
sieben Jahre befristet, endet jedoch spätestens mit dem Ablauf 
des Monats, in dem das 67. Lebensjahr vollendet wird (§ 10 
Abs. 1 SchfHwG).

Bewerbungen, die nach Ablauf der Bewerbungsfrist eingehen 
oder unvollständig eingegangen sind, werden nicht in die Be-
wertung mit einbezogen. Dies gilt auch für Nachweise, die nach 
Ablauf der Bewerbungsfrist eingehen.

Die Bestellung kann bei Bedarf auch zu einem späteren Termin 
als dem o.g. Bestellungstermin erfolgen.

Anforderungsprofi l:

Die besonderen Anforderungen, die mit der Bewerbung vorzu-
legenden Unterlagen, das Bewertungsformular sowie weitere 
Hinweise sind den beigefügten Dokumenten zu entnehmen.

Der Bewerbungsstichtag ist der 30.11.2020. Folgende Fristen 
sind zu beachten:

1. Nachweise über berufsbezogene Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen werden für Maßnahmen aus den letzten sieben 
vollen Kalenderjahren in die Bewertung einbezogen. Für be-
rufsbezogene Zusatzqualifi kationen mit Abschluss nach Nr. 
2.4 des Bewertungsformulars gilt grundsätzlich keine Be-
fristung, sofern sie nicht selbst einer Befristung unterliegen.

2. Die Berufserfahrung nach Nrn. 3.1 und 3.2 des Bewertungs-
formulars ist für die letzten 14 Jahre nachzuweisen.

3. Das Führungszeugnis und der Auszug aus dem Gewerbezen-
tralregister dürfen nicht älter als drei Monate sein.

Bei Interesse richten Sie Ihre Bewerbung schriftlich bis spä-
testens zum 11.12.2020 (Bewerbungsschluss, Eingang bei der 
Behörde) unter Angabe des oben genannten Kehrbezirks an die 
Bestellungsbehörde:

Regierung von Unterfranken
- Arbeitsbereich 22.2 -
Peterplatz 9
97070 Würzburg

Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten 
und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie 
der Datenschutzerklärung auf unserer Internetseite entnehmen 
(https://www.regierung.unterfranken.bayern.de/meta/daten-
schutz/index.html).

Für Rückfragen zur Bewerbung, zum Auswahlverfahren und 
zum Datenschutz stehen Ihnen unter der Tel. 0931/380-1093 
oder unter Tel. 0931/380-1076 Ansprechpartner zur Verfügung.

Würzburg, 05.11.2020
Regierung von Unterfranken

Brückner
Leiter des Bereiches
Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr
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Kehrbezirksausschreibung

(Nr. 22.2-2206.00-19/20)

Die Regierung von Unterfranken schreibt zum 01.03.2021 (Be-
stellungstermin) gemäß Schornsteinfeger-Handwerksgesetz 
(SchfHwG) die Tätigkeit als bevollmächtigte Bezirksschorn-
steinfegerin / bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger für fol-
genden Bezirk aus:

Würzburg-Stadt 12

Der Bezirk Würzburg-Stadt 12 besteht aus Teilbereichen der 
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Stadtteile Altstadt, Heidingsfeld, Heuchelhof, Steinbachtal und 
Zellerau der Stadt Würzburg.

Die Bestellung zur/zum bevollmächtigten Bezirksschornstein-
feger/in für den ausgeschriebenen Bezirk ist längstens auf sie-
ben Jahre befristet, endet jedoch spätestens mit dem Ablauf des 
Monats, in dem das 67. Lebensjahr vollendet wird (§ 10 Abs. 
1 SchfHwG).

Bewerbungen, die nach Ablauf der Bewerbungsfrist eingehen 
oder unvollständig eingegangen sind, werden nicht in die Be-
wertung mit einbezogen. Dies gilt auch für Nachweise, die nach 
Ablauf der Bewerbungsfrist eingehen.

Die Bestellung kann bei Bedarf auch zu einem späteren Termin 
als dem o.g. Bestellungstermin erfolgen.

Anforderungsprofi l:

Die besonderen Anforderungen, die mit der Bewerbung vorzu-
legenden Unterlagen, das Bewertungsformular sowie weitere 
Hinweise sind den beigefügten Dokumenten zu entnehmen.

Der Bewerbungsstichtag ist der 30.11.2020. Folgende Fristen 
sind zu beachten:

1. Nachweise über berufsbezogene Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen werden für Maßnahmen aus den letzten sieben 
vollen Kalenderjahren in die Bewertung einbezogen. Für be-
rufsbezogene Zusatzqualifi kationen mit Abschluss nach Nr. 
2.4 des Bewertungsformulars gilt grundsätzlich keine Be-
fristung, sofern sie nicht selbst einer Befristung unterliegen.

2. Die Berufserfahrung nach Nrn. 3.1 und 3.2 des Bewertungs-
formulars ist für die letzten 14 Jahre nachzuweisen.

3. Das Führungszeugnis und der Auszug aus dem Gewerbezen-
tralregister dürfen nicht älter als drei Monate sein.

Bei Interesse richten Sie Ihre Bewerbung schriftlich bis spä-
testens zum 10.12.2020 (Bewerbungsschluss, Eingang bei der 
Behörde) unter Angabe des oben genannten Kehrbezirks an die 
Bestellungsbehörde:

Regierung von Unterfranken
- Arbeitsbereich 22.2 -
Peterplatz 9
97070 Würzburg

Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten 
und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie 
der Datenschutzerklärung auf unserer Internetseite entnehmen 
(https://www.regierung.unterfranken.bayern.de/meta/daten-
schutz/index.html).

Für Rückfragen zur Bewerbung, zum Auswahlverfahren und 
zum Datenschutz stehen Ihnen unter der Tel. 0931/380-1093 
oder unter Tel. 0931/380-1076 Ansprechpartner zur Verfügung.

Würzburg, 05.11.2020
Regierung von Unterfranken

Brückner
Leiter des Bereiches
Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr
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Nichtamtlicher Teil

BUCHBESPRECHUNGEN

„Strahlendorf / Weber“

Mikrobiologie der Lebensmittel 

2. Aufl age 

Stand: 2020

Preis: 179,50 €

ISBN: 978-3-95468-673-5

Behr`s Verlag GmbH 

Aus dem Inhalt:

• Mikrobiologie des Fleisches

• Neubau eines Lebensmittelbetriebes für die Produktion tie-
rischer Erzeugnisse unter Berücksichtigung betriebshygieni-
scher Maßnahmen

• Pathogene und toxinogene Mikroorganismen – Zoonose-
Erreger

• Mikrobiologie der Fleischprodukte

• Mikrobiologie des Wildes

• Mikrobiologie des Gefl ügels

• Mikrobiologie von Eiern und Eierprodukten

• Mikrobiologie der Fische, Krebs- und Weichtiere

„Igl“

Recht der Gesundheitsfachberufe, Heilpraktiker und sons-
tigen Berufe im Gesundheitswesen

94. Aktualisierung 

Stand: August 2020

Preis: 87,99 €

Artikelnummer: 86216017094

medhochzwei Verlag GmbH

Artikelbeschreibung

Das Werk stellt die bundes- und landesrechtlichen Vorschriften 
sowie die einschlägigen unionsrechtlichen Richtlinien für andere 
als ärztliche Heilberufe sowie Heilpraktiker und Heilpraktike-
rinnen thematisch geordnet zusammen. In der Normsammlung 
fi nden sich auch die gesundheitsberuferechtlich einschlägigen 
Vorschriften nach dem BBiG sowie die Vorschriften für die 
Gesundheitshandwerksberufe. Zusätzlich sind die für diese Be-
rufsgruppen relevanten Nebengesetze aufgenommen. Die für 
die Heilberufe einschlägigen Gesetze und Verordnungen werden 
zudem erläutert.

„Vogel/Klenner/Heuss“

Abwasserabgaberecht in Bayern 

100. Aktualisierungslieferung 
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Stand: Juli 2020

Artikelnummer: 66349100

Preis: 161,16 €

Carl Link Kommunalverlag

- durch die Neunte Verordnung zur Änderung der Abwasser-
verordnung vom 6. März 2020 (BGBl I S. 458 – Inkrafttreten: 
13. März 2020) wurde in Anhang 1 Teil C der Abwasserver-
ordnung der Absatz 4 a. F. durch die Absätze 4 bis 8 ersetzt, 
der bisherige Absatz 5 a. F. wurde Absatz 9 und der Absatz 10 
neu angefügt (siehe Kennzahl 50.01). In der BR-Drs. 668/19 
wird hierzu ausgeführt: Durch die bisherige Regelung zur 
Einhaltefi ktion in Teil C Absatz 4 a. F. wurden pauschal alle 
Kleinkläranlagen erfasst. Aufgrund der Änderungen im Bau-
ordnungsrecht infolge des EuGH-Urteils vom 16. Oktober 
2014 sind Kleinkläranlagen diff erenziert zu betrachten. Dem-
entsprechend wird in den Absätzen 4 bis 7 die Einhaltefi kti-
on für europäisch harmonisierte Kleinkläranlagen geregelt, 
während Absatz 8 die Einhaltefi ktion für national zu regelnde 
Kleinkläranlagen betriff t.

- Aktualisierungen bzw. Ergänzungen erfolgten zu den Kenn-
zahlen 20.02, 20.03, 20.04, 20.08, 20.09, 21.07 und 21.14.

- Aktualisiert wurden außerdem u. a. das Bayerische Wasserge-
setz (BayWG – Kennzahl 31.00) geändert durch § 5 Abs. 18 
des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl S. 737 – Inkraft-
treten: 1. August 2019), die Abgabenordnung (AO – Kennzahl 
33.00) geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 
2019 (BGBl S.2875 – Inkrafttreten: 1. Januar 2020) sowie die 
Verwaltungsvorschriften zur Bayerischen Haushaltsordnung 
(VV-BayHO, Kennzahl 37.00) geändert durch Bekanntma-
chung vom 29. November 2019 (BayMBl. Nr. 536).

„Lindner/Stahl“

Das Schulrecht in Bayern 

230. Aktualisierungslieferung 

Stand: Juli 2020

Artikelnummer: 66243230

Preis: 167,90 €

Carl Link Kommunalverlag

Diese Lieferung enthält:

- Den Abschluss der Kommentierung der großen BayEUG-
Novelle 2019 mit der Aktualisierung der Kommentierung 
der Art. 5a (Besondere Bestimmungen), 7 (Grundschule), 9 
(Gymnasium), 45 (Lehrpläne), 53 (Vorrücken), 62 (SMV), 67 
(Elternbeirat), 79 (Bildstellen), 105 (Lehrgänge), 113c (Evalu-
ation), 119 (Ordnungswidrigkeiten), 121 (Studienkollegs), 123 
(Rechts- und Verwaltungsvorschriften), 124 (Einschränkung 
von Grundrechten) und 125 (Inkrafttreten)

- den neuesten Stand des Finanzausgleichsgesetzes, der Be-
rufsfachschulordnung sowie 

- die neue KMBek über Gebundene Ganztagsangebote an 
Schulen

„Barth“ 

Erschließungsbeitragsrecht

79. Aktualisierungslieferung 

Stand: August 2020

Artikelnummer: 66347079

Preis: 114,00 €

Carl Link Kommunalverlag

Mit der 79. Ergänzungslieferung werden u. a. die Kommentie-
rungen zu § 127 Abs. 2, §§ 128, 129, 130, 131, 133 BauGB 
an die aktuelle Rechtslage angepasst sowie die Erläuterungen 
zur „Bildung von Erschließungseinheiten (-zonen)“ und zum 
„Ablösungsvertrag (§ 133 Abs. 3 Satz 5 BauGB)“ überarbeitet. 
Eine Aktualisierung erfahren auch die „Gesetzlichen Grundlagen 
für die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen in Bayern“, die 
Ausführungen zur „Eigenbeteiligung der Gemeinde am beitrags-
fähigen Ausbauaufwand“ und zur „Kostenspaltung“. 

„Schwenk/Frey“ 

Haushalts- und Wirtschaftsrecht/Kommunaler Finanzaus-
gleich in Bayern 

188. Aktualisierungslieferung 

Stand: August 2020

Artikelnummer: 66384188

Preis: 105,60 €

Carl Link Kommunalverlag

Die 188. Lieferung enthält Ergänzungen der KommHV-Doppik, 
eine Mustersatzung für Kommunalunternehmen, Vorgehens-
weisen bei einem Beteiligungsmanagement, neueste Personal-
durchschnittskosten, FAG, FAGDV, Zuweisungsrichtlinien für 
kommunale Baumaßnahmen sowie die Unterschwellenvergabe-
ordnung (UVgO), soweit sie die Kommunen anwenden. 

„Grube/Wahrendorf/Flint“ 

SGB XII – Sozialhilfe mit Eingliederungshilfe und Asylbe-
werberleistungsgesetz 

7. Aufl age

Stand: 2020

Preis: 109,00 €

ISBN: 978-3-406-75267-4

Verlag C.H. Beck

Die 7. Aufl age berücksichtigt die in der Zwischenzeit erlassenen 
Gesetze, insbesondere die Änderungen 

• zum 1.1.2020 durch das Bundesteilhabegesetz,

• durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz,

• durch das 2. Datenschutz-Anpassungsgesetz EU und durch 
das Starke-Familien-Gesetz, 

sowie die maßgebliche Rechtsprechung des Bundessozialgerichts 
und der Landessozialgerichte. 

„Strunz / Geiger“

Einheitsaktenplan

51. Aktualisierung 

Stand: Juni 2020

Preis: 146,99 €

Artikelnummer 78250160051

Hüthig Jehle Rehm Verlag GmbH

In dieser Aktualisierung 

- werden die Buchstaben R bis Z auf Stand Juni 2020 gebracht,

- werden die Fundstellen zum Aufbewahrungsfristenverzeichnis 
(Teil E5) auf den Rechtsstand 1. Juni 2020 gebracht. 
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„Linhart“

Schreiben, Bescheide und Vorschriften in der Verwaltung 

51. Aktualisierung 

Stand: Juli 2020

Preis: 89,99 €

Artikelnummer 78250257051

Hüthig Jehle Rehm Verlag GmbH

Schwerpunkte dieser Aktualisierung u.a.:

• Aufhebung von Dauerverwaltungsakten

• Aufhebung von privatrechtsgestaltenden Verwaltungsak-
ten 

• Tenorierung von Zwangsmittelandrohungen

• Begründung von Vollziehbarkeitserklärungen

• Inhalt von Rechtsbehelfsbelehrungen

• Neue Handlungsformenmuster der HföD

„Kathke“ 

Dienstrecht Bayern I 

248. Aktualisierungslieferung 

Stand: September 2020

Artikelnummer: 66190248

Preis: 95,67 €

Carl Link Kommunalverlag

Die Tätigkeit des bayerischen Gesetzgebers führt zur Aktuali-
sierung des BayBesG und des Bayerischen Versorgungsrückla-
gengesetz. Auf neuesten Stand gebracht hat Frau Verleger die 
Einführung in das – leider gelegentlich streitanfällige – Perso-
nalvertretungsrecht, Dr. Pfl aum den wichtigen § 47 BeamtStG 
(Nichterfüllung von Pfl ichten) und Dr. Kathke Art. 111 BayBG 
(Automatisierte Verarbeitung und Nutzung von Personalak-
tendaten), der insbesondere bei der Beihilfebearbeitung hohe 
praktische Bedeutung gewinnt. Weitere wichtige Überarbeitun-
gen fi nden sich vor allem im LlbG von Dr. Kathke mit Art. 16 
(Übertragung höherwertiger Dienstposten), in dessen Rahmen 
konzentriert die wesentlichen Rechtsfragen zur Auswahl unter 
verschiedenen Bewerberinnen und Bewerbern behandelt werden, 
sowie von Herrn Holzner mit Art. 67 (Verordnungsermächti-
gung), der die Richtlinie (EU) 2018/958 rechtzeitig umsetzt und 
Art. 68 (Ausnahmen, Verordnungsermächtigung). Die Kommen-
tierung der UrlMV wird weiter ergänzt von Herrn Speckbacher 
mit § 18 (Widerruf und Rücknahme der Genehmigung). 

„Schulz/Ellmayer“

Brand- und Katastrophenschutz in Bayern 

4. Nachlieferung

Stand: September 2020

Artikelnummer: 02066004

Preis: 47,50 €

Kommunal- und Schul-Verlag

Die Kommentierung wurde auf den aktuellen Stand gebracht; 
aufgegriff en wurde die Thematik um die Corona-Pandemie. 

„Ziegler/Tremel“ 

Gesetze des Freistaates Bayern 

136. Ergänzungslieferung

Stand: August 2020

Preis: 49,00 €

ISBN: 978-3-406-76198-0

Verlag C.H. Beck

Diese Ergänzungslieferung enthält u. a.: 

Umfangreiche Aktualisierungen des Heilberufe-Kammergesetzes 
(HKaG) und des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzge-
setzes (GDVG).

„Graß/Duhnkrack“ 

Umweltrecht in Bayern 

190. Aktualisierungslieferung 

Stand: September 2020

Artikelnummer: 66237190

Preis: 242,82 €

Carl Link Kommunalverlag

Diese Lieferung nimmt neu auf insbesondere das Planungssi-
cherstellungsgesetz, das Verpackungsgesetz, die Verordnung zur 
Ausführung energiewirtschaftlicher Vorschriften, die Richtlinie 
zur Förderung von Investitionen in Herdenschutzmaßnahmen 
gegen Übergriff e durch den Wolf sowie die Bekanntmachung 
Alarmpläne Gewässerökologie Bayern. Sie enthält außerdem 
Änderungen der Naturschutzwacht-Verordnung und Natur-
schutzwacht-Bekanntmachung, des Wasserhaushaltsgesetzes, 
der 13. BlmSchV, des Chemikaliengesetzes, der Verordnung 
über gewerbeaufsichtliche Zuständigkeiten, der Deponiever-
ordnung, des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes sowie der 
Elektrostoff verordnung.
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